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Rundschreiben Nr. 02/2020 
 
 

Umsetzung des BTHG; Umstellung der Vergütungssätze zum 01.01.2020 gemäß 
der Umsetzungsvereinbarung (Anlage 13 zum Landesrahmenvertrag nach § 131 
SGB IX) für Angebote der Eingliederungshilfe im Rahmen der Sozialen Teilhabe  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
für die Umstellung der Vergütungssätze zum 01.01.2020 gemäß der Umsetzungsver-
einbarung (Anlage 13 zum Landesrahmenvertrag nach § 131 SGB lX) bitten wir Sie im 
Rahmen der Leistungsgewährung gemäß § 1 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 AGSGB lX um 
Kenntnisnahme und Beachtung der folgenden Verfahrensweisen: 
 
1. Seitherige ambulante Angebote der Eingliederungshilfe für volljährige Men-

schen mit Behinderungen 

Das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung hat Ende letzten Jahres ein 
Schreiben zur Rechtsnachfolge an alle ihm bekannten Leistungsanbieter bisheriger 
ambulanter Angebote für volljährige Menschen mit Behinderungen versendet.  Mit die-
sen Schreiben hat das Land die Rechtsnachfolge gegenüber den seitherigen ambu-
lanten Leistungsanbietern bezüglich der mit den Landkreisen bzw. kreisfreien Städten 
geschlossenen Vereinbarungen erklärt. Die zum 31.12.2019 bestehenden Vereinba-
rungen der ambulanten Angebote für volljährige Menschen mit Behinderungen werden 
auf dieser Grundlage ab dem 01.01.2020 durch das Land übernommen und finden 
weiterhin Anwendung.  

Anfang dieses Jahres erhalten die Leistungsanbieter sowie der seither zuständige ört-
liche Sozialhilfeträger (mit dem die am 31.12.2019 bestehende Vereinbarung ge-
schlossen worden ist) eine Vergütungsmitteilung des Landesamtes über die ab 
01.01.2020 geltenden Vergütungssätze des jeweiligen Angebotes.  



Sobald die neuen Vergütungssätze durch die Vergütungsmitteilungen bekannt sind, 
kann eine entsprechende Nachzahlung bzw. Verrechnung für die ab dem 01.01.2020 
bewilligten Leistungen erfolgen.  
 
2. Seitherige teilstationäre Angebote (Tagesförderstätte, Tagesstätte) der Ein-

gliederungshilfe für volljährige Menschen mit Behinderungen 

Anfang dieses Jahres erhalten die Leistungsanbieter sowie die Standortkommune eine 
Vergütungsmitteilung des Landesamtes über die ab 01.01.2020 geltenden Vergü-
tungssätze des jeweiligen Angebotes.  
Bis zum Vorliegen dieser Mitteilung, bitten wir Sie, den am 31.12.2019 geltenden Ver-
gütungssatz im Rahmen der Leistungsbewilligung gemäß dem Beschluss der Unter-
kommission über die pauschale Vergütungssteigerung um 3,48 % zu erhöhen sowie 
gemäß Rundschreiben Nr. 01/2020: „Mehrbedarf bei gemeinschaftlicher Mittagsver-
pflegung nach § 42b Abs. 2 SGB XII“ um Erlösabzüge zu reduzieren. Sobald die neuen 
Vergütungssätze durch die Vergütungsmitteilungen bekannt sind, kann eine entspre-
chende Nachzahlung bzw. Verrechnung für die ab dem 01.01.2020 bewilligten Leis-
tungen erfolgen. 
 
3. Besondere Wohnformen  

Über die ab dem 01.01.2020 geltenden Vergütungssätze für die Fachleistung der Ein-
gliederungshilfe der besonderen Wohnform wird von Seiten des Landesamtes bis zum 
01.04.2020 eine Vergütungsmitteilung an die besondere Wohnform und die Standort-
kommune versendet. Hierfür wird gemäß Ziffer 5 der Umsetzungsvereinbarung der 
jeweilige Vergütungssatz zum Stichtag 31.12.2019 um die zu trennenden existenzsi-
chernden Leistungen bereinigt. Entsprechend dem folgenden Schema werden dafür 
der ermittelte Betrag für Unterkunft und Heizung sowie ein Betrag für den Regelbedarf 
(238,- €) vergütungstäglich in Abzug gebracht. 

 



Bezüglich der Abrechnung des Fachleistungssatzes wurde in der Sitzung der Gemein-
samen Kommission SGB IX am 16.12.2019 vereinbart, dass bis zum Vorliegen der 
Vergütungsmitteilung ein pauschaler Abzug von 18,- € von dem am 31.12.2019 gel-
tenden vergütungstäglichen Vergütungssatz erfolgt. 

Nach Vorliegen der abschließenden Vergütungsmitteilung kann eine entsprechende 
Verrechnung für die ab dem 01.01.2020 bewilligten Leistungen erfolgen.  

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
Stefan Hackstein 
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